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Regeste

Verfügung vom 8. Januar 2020

Erwägungen

E. 1.1
Der angefochtene Entscheid ist in Anwendung von Sozialversiche- rungsrecht ergangen.
Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Verwaltungsgerichts beurteilt gemäss Art.
57 des Bundesgesetzes vom

E. 1.2
Angefochten ist die Verfügung der IVB vom 8. Januar 2020 (act. II 78). Streitig und zu
prüfen ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Invalidenrente.

E. 1.3
Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen
oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG).

E. 1.4
Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der
Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3
VRPG). 2. 2.1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dau- ernde
ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Er- werbsunfähigkeit ist
der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit
verursachte und nach zumutbarer Behand- lung und Eingliederung verbleibende ganze oder
teilweise Verlust der Er- werbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Ar- beitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). 2.2 Nach Art. 28 Abs. 1 IVG haben
jene Versicherten Anspruch auf eine Rente, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit,
sich im Aufgabenbe- reich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen
wieder herstellen, erhalten oder verbessern können (lit. a) und die zusätz- lich während
eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig
(Art. 6 ATSG) gewesen sind und nach Ab- lauf dieses Jahres zu mindestens 40% invalid
(Art. 8 ATSG) sind (lit. b und
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Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die
versicherte Person mindestens 70%, derjenige auf eine Dreivier- telsrente, wenn sie
mindestens 60% invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% besteht
Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% ein



solcher auf eine Viertelsrente. 2.3 Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades
Erwerbstätiger wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der
Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Ein-
gliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgegli- chener
Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Bezie- hung gesetzt zum
Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre
(Valideneinkommen; Art. 16 ATSG). Nach Art. 28a Abs. 3 IVG wird bei Versicherten, die
nur zum Teil erwerbs- tätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb des Ehegatten oder der
Ehegat- tin mitarbeiten, für diesen Teil die Invalidität nach Art. 16 ATSG festgelegt. Waren
sie daneben auch im Aufgabenbereich tätig, so wird die Invalidität für diese Tätigkeit
gestützt auf einen Betätigungsvergleich ermittelt (Art. 28a Abs. 2 IVG). In diesem Falle
sind der Anteil der Erwerbstätigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des
Ehegatten oder der Ehe- gattin und der Anteil der Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen
und der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen (sog. gemischte Metho- de; BGE
144 I 21 E. 2.1 S. 23, 142 V 290 E. 4 S. 293). Bei Teilerwerbstätigen, die sich zusätzlich im
Aufgabenbereich nach Art. 7 Abs. 2 IVG betätigen, werden für die Bestimmung des
Invaliditätsgrads der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Erwerbstätigkeit und der
Invaliditätsgrad in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich summiert (Art. 27bis Abs.
2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201
[in der seit 1. Januar 2018 gültigen Fassung]). Die Berechnung des Invaliditätsgrads in
Bezug auf die Erwerbstätigkeit richtet sich nach Art. 16 ATSG. Das Erwerbseinkommen,
das die versicherte Person durch die Teilerwerbstätigkeit erzielen könnte, wenn sie nicht
invalid geworden wäre, wird dabei auf ein Vollpensum hochgerechnet. Die prozentuale Er-
werbseinbusse wird schliesslich anhand des Beschäftigungsgrads, den die Person hätte,
wenn sie nicht invalid geworden wäre, gewichtet (Art. 27bis
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Abs. 3 IVV [in der seit 1. Januar 2018 gültigen Fassung]). Für die Berech- nung des
Invaliditätsgrads in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich wird der prozentuale
Anteil der Einschränkungen bei der Betätigung im Aufgabenbereich im Vergleich zur
Situation, wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre, ermittelt. Er wird
anhand des Anteils des Auf- gabenbereichs gewichtet (Art. 27bis Abs. 4 IVV [in der seit 1.
Januar 2018 gültigen Fassung]). 2.4 Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die
Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ärzte und
gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen ha- ben. Aufgabe des
Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu
nehmen, in welchem Umfang und bezüg- lich welcher Tätigkeiten die Versicherten
arbeitsunfähig sind. Im Weiteren sind ärztliche Auskünfte eine wichtige Grundlage für die
Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen den Versicherten noch zugemutet werden
können (BGE 140 V 193 E. 3.2 S. 195, 132 V 93 E. 4 S. 99; SVR 2018 IV Nr. 27 S. 87 E.
4.2.1). 3. 3.1 Den Akten ist zum Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin bzw. ihrer
Arbeits- und Leistungsfähigkeit – soweit entscheidwesentlich – das Folgende zu
entnehmen: 3.1.1 Im Februar und Mai 2017 unterzog sich die Beschwerdeführerin jeweils
einer Operation am Rücken (act. II 16). Im Bericht vom 30. Oktober 2017 diagnostizierte
Prof. Dr. med. D.________, Facharzt für Neurochirur- gie, Praxis C.________, eine
mediane Laparotomie mit ALIF-Fusion L5/S1 am 19. Mai 2017, einen epifaszialen
Wundinfekt mit Wundrevision am 9. Juni 2017 sowie eine Mikro-Sequestro-Diskektomie
L5/S1 rechts am 8. Februar 2017 (act. II 21, S. 1; vgl. auch act. II 6.2, S. 3). Eine Reintegra-



tion in den …beruf sei zurzeit nicht möglich. Von Seiten der Invalidenversi- cherung sollte
ein Umschulungsprogramm in eine körperlich weniger belas- tende Tätigkeit angegangen
werden (Maximalbelastung 15-20 kg; act. II 21,
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2). Vom 8. Februar bis 21. Dezember 2017 wurde eine 100%-ige Ar- beitsunfähigkeit
attestiert (act. II 6.2, S. 1 f. und 4 f.; 21, S. 1). 3.1.2 Im Bericht vom 23. November 2017
diagnostizierte der RAD-Arzt Dr. med. E.________, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, mit Auswir- kung auf die Arbeitsfähigkeit persistierende zunehmende Lumbalgien
mit initial radikulärem Schmerz und eine Adipositas (act. II 23, S. 3). Er führte aus, die
bisherige Tätigkeit als … sei der Beschwerdeführerin aufgrund der Rückenproblematik
nicht mehr zumutbar. In einer leidensangepassten Tätigkeit seien ihr leichte,
wechselbelastende Tätigkeiten ganztags über 8.5 Stunden ohne zusätzliche
Leistungsminderung zumutbar. Zu vermei- den seien Zwangshaltungen, Rotationen im
Sitzen/Stehen unter Gewichts- belastung, das Heben von Lasten körperfern, repetitives
Heben von Lasten über Brusthöhe, Überkopfarbeiten, das Besteigen von Leitern, repetitives
Kauern, Bücken oder Tätigkeiten in nach vorne geneigter Haltung sowie repetitive,
stereotype Bewegungsabläufe im Bereich der HWS und LWS. In Ausnahmefällen und in
nicht repetitiver Weise könnten Gewichte von 15 bis 20 kg gehoben und getragen werden.
Dieses Zumutbarkeitsprofil gelte ab 30. Oktober 2017 (Bericht des Prof. Dr. med.
D.________ [vom 30. Okto- ber 2017]). 3.1.3 Infolge langanhaltender postoperativer
immer noch stark tiefsitzen- der Kreuzschmerzen (vgl. act. II 31) erfolgte im Mai 2018 eine
weitere Rü- ckenoperation (dynamische Stabilisation L4-S1 [SpineShape mittelhart-
hybrid] und Dekompression L4/5 und L5/S1 rechtsseitig; act. II 38). Im Bericht vom 28.
November 2018 führten die Ärzte der Praxis C.________, Prof. Dr. med. D.________ und
Dr. med. F.________, Fach- arzt für Neurochirurgie, aus, die Beschwerdeführerin habe
unverändert tieflumbale beidseitige Rückenbeschwerden (vgl. auch act. II 43, S. 2). In der
klinischen Untersuchung seien vier von fünf Iliosakralgelenk (ISG)- Testungen auffällig. In
der neusten Untersuchung (SPECT CT der LWS vom 19. November 2018, act. I 3 f.) finde
sich eine starke Aktivität in beiden ISG, speziell im Bereich des hinteren Beckens. Dies
passe gut zu den Be- schwerden. Vorgesehen sei eine doppelte Infiltration der ISG (act. II
45).
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Bericht vom 30. Januar 2019 diagnostizierten die Ärzte der Praxis C.________ zusätzlich
neu eine aktuell beidseitige linksbetonte ISG- Pathologie und führten aus, die Infiltrationen
hätten die Beschwerden für jeweils ein bis zwei Stunden deutlich bessern können. Im
Verlauf seien die gleichen Beschwerden wieder aufgetreten (act. II 48, S. 1). Der Beschwer-
deführerin wurde eine ISG-Fusion auf der linken Seite empfohlen (act. II 48, S. 2). 3.1.4
Der RAD-Arzt Dr. med. E.________ diagnostizierte im Bericht vom 20. September 2019
mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit persistierende zunehmende Lumbalgien mit initial
radikulärem Schmerz und ein beidseiti- ges linksbetontes ISG-Syndrom,
Differentialdiagnose: entzündlich, Erstdia- gnose: November 2018. Ohne Auswirkung auf
die Arbeitsfähigkeit diagnos- tizierte er eine Adipositas (act. II 64, S. 5). Die Situation
lumbal habe sich nach der im Mai 2018 durchgeführten dynamischen Stabilisation L4-S1
und Dekompression L4/5 und L5/S1 rechts bei regelrechtem postoperativem Verlauf wieder
normalisiert. Allerdings habe sich die Schmerzsymptomatik auf beide ISG verlagert, wo
zwei Infiltrationen durchgeführt worden seien, welche nicht den gewünschten Erfolg



gebracht hätten. Da seit Ende Januar 2019 keine weiteren Berichte mehr vorlägen, gehe der
RAD davon aus, dass sich im Bereiche der LWS und beider ISG die Beschwerden mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit mittlerweile wieder derart normalisiert hätten, dass der
Beschwerdeführerin das vom RAD am 23. November 2017 formu- lierte angepasste
Leistungsprofil weiterhin zugemutet werden könne. Dies auch vor dem Hintergrund, dass
sich an der Belastbarkeit der LWS durch die im Mai 2018 durchgeführte dynamische
Stabilisation L4/S1 nichts geändert habe (Belastbarkeit für körperlich mittelschwere bis
schwere Tätigkeiten nicht mehr gegeben). Weitere Abklärungen seien nicht notwen- dig
(act. II 64, S. 6). 3.1.5 Die Ärzte der Praxis C.________ führten im Bericht vom 28. No-
vember 2019 aus, die linksseitigen ISG-Beschwerden seien stabil. In der klinischen
Untersuchung seien vier von fünf ISG-Testungen beidseits posi- tiv. Die
Beschwerdeführerin sei am 4. November 2019 am Magen operiert worden (Magenbypass).
Es sei davon auszugehen, dass es zu einer Ge- wichtsabnahme komme, die positiv für das
ISG sei. Die Beschwerdeführe-
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dürfe längerfristig maximal 4 kg tragen und die LWS dürfe maximal 30 Grad flektiert oder
rotieren werden. Alle Tätigkeiten mit stärkerer Flexion und Rotation seien langfristig nicht
mehr zumutbar (act. II 73, S. 1). 3.1.6 Dr. med. G.________, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, RAD, führte im internen Bericht
vom 11. Dezember 2019 zu den Einwänden der Beschwerdeführerin inklu- sive
Untersuchungsbericht von Prof. Dr. med. D.________ vom 28. No- vember 2019 aus,
bleibend bestehe eine Minderbelastbarkeit der LWS und ISG. Im neurochirurgischen
Befundbericht vom 28. November 2019 werde das vom RAD formulierte
Zumutbarkeitsprofil vom 23. November 2017 da- hingehend weiter eingeschränkt, dass das
zumutbare Heben auf 4 kg re- duziert gesehen werde und Flexionen und Rotationen in der
LWS auf 30 Grad beschränkt zu bleiben hätten. Dieser Einschätzung folge er. Die Än-
derung im Zumutbarkeitsprofil gelte ab dem 28. November 2019. Weitere Abklärungen
seien nicht erforderlich (act. II 77, S. 3). Die orthopädische Einschätzung von Dr. med.
G.________ wurde vom RAD-Arzt Dr. med. E.________ in der Stellungnahme vom 11.
Dezember 2019 bestätigt (act. II 76, S. 3). 3.1.7 In dem nach Erlass der hier angefochtenen
Verfügung und im vor- liegenden Verfahren aufgelegten Bericht vom 12. Februar 2020
diagnosti- zierten Prof. Dr. med. D.________ und Dr. med. F.________ nunmehr ein
schweres beidseitiges, linksseitiges erosives ISG-Syndrom (SPECT-CT positiv). Auch nach
drei Infiltrationen hätten sich die Beschwerden nicht nachhaltig verbessert. Es sei nach den
ISG-Infiltrationen zwei Mal zu einer kurzfristigen Verbesserung der Symptomatik
gekommen. Es bestünden an 30 von 30 Tagen ISG-Beschwerden (act. IA 1). Im Bericht
vom 30. April 2020 führten die Ärzte der Praxis C.________ aus, in der klinischen
Untersuchung seien links vier von fünf und rechts drei von fünf ISG-Testungen positiv
ausgefallen. Die Computertomografie der LWS vom 30. April 2020 (act. I 5) zeige beidseits
Gaseinschlüsse und Spondylo- phyten im Bereich der ISG. Für die bisherige Tätigkeit im
…, zuletzt als …, bestehe eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit vom 1. Februar bis 31. Mai
2020. Die bisherige Tätigkeit sei langfristig nicht mehr zumutbar. Die Beschwer-
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deführerin dürfe nach Voroperation der LWS maximal 5 kg heben und sich 45 Grad nach
vorne beugen oder drehen. Alle Tätigkeiten, bei denen der Rücken rotiert und flektiert
werde, seien langfristig nicht mehr möglich (act. I 2, S. 1). Trotz intensiver konservativer



Therapie bestünden deutliche Be- schwerden im lumbosakralen Übergang, die sogar eher
zunehmend seien. Die aktuelle radiologische Aufarbeitung zeige als neues Problem
beidseiti- ge Entzündungen im ISG (act. I 2, S. 2). 3.2 3.2.1 Das Prinzip inhaltlich
einwandfreier Beweiswürdigung besagt, dass das Sozialversicherungsgericht alle
Beweismittel objektiv zu prüfen hat, unabhängig davon, von wem sie stammen, und danach
zu entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des
strittigen Rechtsanspruchs gestatten. Insbesondere darf das Gericht bei einander
widersprechenden medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte
Beweismaterial zu würdigen und die Gründe anzuge- ben, warum es auf die eine und nicht
auf die andere medizinische These abstellt (BGE 143 V 124 E. 2.2.2 S. 127, 125 V 351 E.
3a S. 352). 3.2.2 Der Beweiswert eines ärztlichen Berichts hängt davon ab, ob der Bericht
für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersu- chungen beruht, auch die
geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kennt- nis der Vorakten (Anamnese) abgegeben
worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der
medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen begründet sind. Aus-
schlaggebend für den Beweiswert ist grundsätzlich somit weder die Her- kunft eines
Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen
Stellungnahme als Bericht oder Gutachten, sondern dessen Inhalt (BGE 143 V 124 E. 2.2.2
S. 126, 134 V 231 E. 5.1 S. 232, 125 V 351 E. 3a S. 352). 3.2.3 Den Berichten und
Gutachten versicherungsinterner Ärzte kommt Beweiswert zu, sofern sie als schlüssig
erscheinen, nachvollziehbar be- gründet sowie in sich widerspruchsfrei sind und keine
Indizien gegen ihre Zuverlässigkeit bestehen (BGE 125 V 351 E. 3b/ee S. 353 f.). Soll ein
Ver- sicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden
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werden, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur
geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssig- keit der versicherungsinternen
ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzen- de Abklärungen vorzunehmen (BGE 139 V 225
E. 5.2 S. 229; 135 V 465 E. 4 S. 467 ff., je mit Hinweisen). 3.2.4 Auch reine
Aktengutachten können beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es
im Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden
medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Befassung mit der
versicherten Person in den Hintergrund rückt. Dies gilt grundsätzlich auch in Bezug auf
Berichte und Stellungnahmen regionaler ärztlicher Dienste (Entscheid des Bundesgerichts
[BGer] vom 21. März 2018, 9C_524/2017, E. 5.1 mit Hinweisen). 3.3 Die
Beschwerdegegnerin stützte sich in der angefochtenen Verfü- gung vom 8. Januar 2020
(act. II 78) im Wesentlichen auf die Berichte der RAD-Ärzte vom 23. November 2017 (act.
II 23, S. 3 f.), 20. September 2019 (act. II 64, S. 5 ff.) und 11. Dezember 2019 (act. II 76, S.
2 f. und 77, S. 2 f.). Diese erfüllen die Voraussetzungen der Rechtsprechung an den
Beweiswert medizinischer Berichte (vgl. E. 3.2.3 hiervor) und erbringen vollen Beweis.
Dabei schadet es nicht, dass es sich um Aktenberichte han- delt, lagen den Dres. med.
E.________ und G.________ doch auf persön- lichen Untersuchungen beruhende Berichte
behandelnder Ärzte und damit ein lückenlos erhobener sowie bildgebend hinreichend
abgeklärter Befund vor, wobei es nur um die ärztliche Beurteilung eines an sich
feststehenden medizinischen Sachverhalts ging (vgl. E. 3.2.4 hiervor). 3.3.1 Aufgrund der
einleuchtenden und schlüssigen Aktenbeurteilungen des RAD ist der Beschwerdeführerin
die angestammte Tätigkeit als … auf- grund der Rückenproblematik nicht mehr zumutbar
(act. II 23, S. 4; 64, S. 6). Diese Einschätzung steht im Einklang mit jener der behandelnden



Ärzte der Praxis C.________, Prof. Dr. med. D.________ und Dr. med. F.________ (act. II
21, S. 2, act. I 2, S. 1). Hingegen sind der Beschwerde- führerin gemäss Einschätzung des
RAD vom 11. Dezember 2019 (neustes bzw. angepasstes Zumutbarkeitsprofil) leichte,
wechselbelastende Tätigkei- ten ganztags ohne Leistungsminderung zumutbar, dies ab 30.
Oktober
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2017 (act. II 23, S. 4). Zu vermeiden sind anhaltende Zwangshaltungen, Rotationen im
Sitzen oder Stehen unter Gewichtsbelastung (wobei erlaubte Flexionen und Rotationen in
der LWS auf 30 Grad beschränkt sind), das Heben von Lasten körperfern, repetitives Heben
von Lasten über Brusthöhe, Überkopfarbeiten, das Besteigen von Leitern, repetitives Kau-
ern, Bücken oder Tätigkeiten in nach vorne geneigter Haltung sowie repeti- tive, stereotype
Bewegungsabläufe im Bereich der HWS und LWS. In nicht repetitiver Weise können
Gewichte von maximal 4 kg gehoben und getra- gen werden (act. II 76, S. 3; 77, S. 3).
Diese Einschätzung überzeugt. 3.3.2 Das vom RAD definierte Zumutbarkeitsprofil lässt
sich mit den Be- richten der behandelnden Ärzte ohne Weiteres vereinbaren. So wird im
Bericht vom 28. November 2019 von den Ärzten der Praxis C.________ festgehalten, dass
die Beschwerdeführerin langfristig maximal 4 kg tragen dürfe und die LWS maximal 30
Grad flektiert bzw. rotiert werden dürfe (act. II 73, S. 1; vgl. auch act. IA 1). Soweit Prof.
Dr. med. D.________ und Dr. med. F.________ im Bericht vom 30. April 2020 gestützt auf
die radiologi- schen Befunde vom 30. April 2020 (act. I 5) von einem neuen Problem bzw.
einer beidseitigen Entzündung im ISG und damit einer verschlechter- ten Situation
sprechen, ist zu beachten, dass dieser Bericht nach Verfü- gungserlass datiert und somit
nicht mehr in die Beurteilung einzubeziehen ist (vgl. BGE 131 V 242 E. 2.1 S. 243, 130 V
138 E. 2.1 S. 140). Doch selbst wenn die neuen Erkenntnisse Rückschlüsse auf die im
Zeitpunkt des Abschlusses des Verwaltungsverfahrens bestehende Situation erlauben
würden (vgl. SVR 2008 IV Nr. 8 S. 25 E. 3.4), würde dies nichts ändern. Der RAD-Arzt hat
bereits im September 2019 die Differentialdiagnose eines entzündlichen beidseitigen
ISG-Syndroms gestellt (act. II 64, S. 5). Ferner haben die Ärzte der Praxis C.________ trotz
der erwähnten (angeblichen) gesundheitlichen Verschlechterung auch im Bericht vom 30.
April 2020 keine Arbeitsunfähigkeit für adaptierte Tätigkeiten attestiert, sondern nur für die
angestammte Tätigkeit. Zudem wurde in Übereinstimmung mit dem Zumutbarkeitsprofil
des RAD in diesem Bericht ebenfalls davon ausgegan- gen, dass die Beschwerdeführerin
Gewichte von maximal 5 kg heben und sich (nun sogar) 45 Grad (vgl. dazu act. II 73, S. 1)
nach vorne beugen oder drehen dürfe. Insoweit scheint es im Übrigen widersprüchlich, dass
im darauffolgenden Satz ausgeführt wird, alle Tätigkeiten, bei denen der Rü-
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cken rotiere und flektiere, seien nicht mehr möglich (act. I 2, S. 1). Schliess- lich ist
festzuhalten, dass die klinische Untersuchung im April 2020 links vier von fünf und rechts
drei von fünf ISG-Testungen positiv waren (act. I 2), wohingegen im November 2019 noch
beidseits vier von fünf ISG- Testungen positiv ausfielen, womit diesbezüglich keine
Verschlechterung eingetreten ist (act. II 73, S. 1). 3.3.3 Mithin bestehen angesichts der
medizinischen Aktenlage keine auch nur geringen Zweifel an der fachärztlichen
Einschätzung des RAD, womit keine weiteren medizinischen Abklärungen angezeigt sind
(antizi- pierte Beweiswürdigung; BGE 144 V 361 E. 6.5 S. 368, 124 V 90 E. 4b S. 94, 122
V 157 E. 1d S. 162; SVR 2019 IV Nr. 50 S. 163 E. 4). Daran ändert nichts, dass die
Beschwerdeführerin sich nicht in der Lage fühlt, ein vollschichtiges Pensum auszuüben



(vgl. Eingabe datiert vom 4. Mai 2020), können doch subjektive Empfindungen bei der
objektiven Beurteilung eines medizinischen Sachverhalts nicht berücksichtigt werden.
Soweit die Be- schwerdeführerin auf die Beeinträchtigung infolge der starken Schmerzmit-
tel hinweist (vgl. Eingabe datiert vom 4. Mai 2020), ist festzustellen, dass dem RAD die
Medikation (Oxynorm) bekannt war (act. II 23, S. 3), womit diese bei der Festlegung des
Zumutbarkeitsprofils berücksichtigt wurde. Schliesslich hat sich auch kein behandelnder
Arzt dahingehend geäussert, dass aufgrund der Medikation die Arbeitsfähigkeit wesentlich
eingeschränkt wäre. 3.4 Nach dem Gesagten ist erstellt, dass der Beschwerdeführerin ihre
angestammte Tätigkeit nicht mehr zumutbar ist. Eine angepasste, leichte und
wechselbelastende Tätigkeit ist ihr seit 30. Oktober 2017 ganztags ohne
Leistungsminderung zumutbar (vgl. E. 3.3.1 hiervor). Auf dieser me-
dizinisch-theoretischen Grundlage ist nachfolgend der Invaliditätsgrad zu ermitteln. 4. 4.1
Sowohl im Rahmen einer erstmaligen Prüfung des Rentenan- spruchs als auch anlässlich
einer Rentenrevision stellt sich unter dem Ge- sichtspunkt von Art. 8 ATSG die Frage nach
der anwendbaren Invaliditäts-
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bemessungsmethode (Art. 16 ATSG sowie Art. 28a Abs. 2 und 3 IVG). Ob eine versicherte
Person als ganztägig oder zeitweilig Erwerbstätige oder als Nichterwerbstätige einzustufen
ist – was je zur Anwendung einer ande- ren Methode der Invaliditätsbemessung
(Einkommensvergleich, Betäti- gungsvergleich, gemischte Methode) führt –, ergibt sich aus
der Prüfung, was sie bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung bestünde (BGE 141 V 15 E. 3.1 S. 20). Ent- scheidend ist
nicht, welches Ausmass der Erwerbstätigkeit der versicherten Person im Gesundheitsfall
zugemutet werden könnte, sondern in welchem Pensum sie hypothetisch erwerbstätig wäre
(BGE 144 I 28 E. 2.3 S. 30; SVR 2019 IV Nr. 3 S. 7 E. 5.1). In der angefochtenen
Verfügung vom 8. Januar 2020 wurde die Beschwer- deführerin gestützt auf ihr
langjähriges, bis November 2017 ausgeübtes 80%-Arbeitspensum (vgl. act. II 19, S. 2) zu
80% als Erwerbstätige und zu 20% als Hausfrau eingestuft (act. II 78). Dies wird von der
Beschwerdefüh- rerin auch nicht bestritten. Tatsächlich könnte vorliegend jedoch auch die
Frage gestellt werden, ob die Beschwerdeführerin nicht gar als Teiler- werbstätige ohne
Aufgabenbereich zu betrachten wäre (BGE 142 V 290, 131 V 51). Wie es sich damit
verhält, kann angesichts des Ergebnisses jedoch offenbleiben. Folglich ist der
Invaliditätsgrad anhand der gemischten Methode, im Erwerbsbereich mittels eines
Einkommensvergleichs und im Aufgabenbereich Haushalt mittels eines
Betätigungsvergleichs, zu ermitteln (vgl. E. 2.3 hiervor). 4.2 Zunächst sind die
Auswirkungen des Gesundheitsschadens im er- werblichen Bereich zu prüfen. 4.2.1 Für die
Ermittlung des Valideneinkommens ist entscheidend, was die versicherte Person im
Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am
zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung ange-
passten Verdienst angeknüpft (BGE 144 I 103 E. 5.3 S. 110, 134 V 322 E. 4.1 S. 325; SVR
2017 IV Nr. 52 S. 157 E. 5.1). Lässt sich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse das ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung rea- lisierbare Einkommen nicht hinreichend genau
beziffern, ist auf Erfahrungs-
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und Durchschnittswerte gemäss Tabellenlohn nach den vom Bundesamt für Statistik (BFS)



herausgegebenen Lohnstrukturerhebungen (LSE) abzu- stellen. Auf sie darf jedoch im
Rahmen der Invaliditätsbemessung nur unter Mitberücksichtigung der für die Entlöhnung
im Einzelfall gegebenenfalls relevanten persönlichen und beruflichen Faktoren abgestellt
werden (BGE 144 I 103 E. 5.3 S. 110; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsge-
richts [EVG; heute BGer] vom 30. Oktober 2002, I 517/02, E. 1.2). 4.2.2 Für die
Festsetzung des Invalideneinkommens ist primär von der beruflich-erwerblichen Situation
auszugehen, in welcher die versicherte Person konkret steht (BGE 143 V 295 E. 2.2 S. 296).
Hat die versicherte Person nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls
keine ihr an sich zumutbare neue Erwerbstätigkeit aufgenommen, so können nach der
Rechtsprechung Tabellenlöhne gemäss den vom BFS herausge- gebenen LSE
herangezogen werden (BGE 143 V 295 E. 2.2 S. 297; SVR 2019 IV Nr. 28 S. 88 E. 5.1.3).
Es gilt zu berücksichtigen, dass gesundheitlich beeinträchtigte Personen, die selbst bei
leichten Hilfsarbeitertätigkeiten behindert sind, im Vergleich zu voll leistungsfähigen und
entsprechend einsetzbaren Arbeitnehmern lohnmässig benachteiligt sind und deshalb in der
Regel mit unterdurch- schnittlichen Lohnansätzen rechnen müssen. Diesem Umstand ist mit
ei- nem Abzug vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen (BGE 134 V 322 E. 5.2 S. 327, 129
V 472 E. 4.2.3 S. 481). Die Frage, ob und in welchem Ausmass Tabellenlöhne
herabzusetzen sind, hängt von sämtlichen persönlichen und beruflichen Umständen des
konkreten Einzelfalles ab (leidensbedingte Ein- schränkung, Alter, Dienstjahre,
Nationalität/Aufenthaltskategorie und Be- schäftigungsgrad). Der Einfluss sämtlicher
Merkmale auf das Invalidenein- kommen ist nach pflichtgemässem Ermessen gesamthaft zu
schätzen, wo- bei der Abzug auf insgesamt höchstens 25% zu begrenzen ist (BGE 135 V
297 E. 5.2 S. 301, 134 V 322 E. 5.2 S. 327; SVR 2018 IV Nr. 46 S. 148 E. 3.3). Zu beachten
ist, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medi- zinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten
Abzugs einfliessen und so zu einer doppelten Anrechnung desselben Gesichtspunkts führen
dürfen (SVR 2018 IV Nr. 45 S. 145 E. 2.2).
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4.3 Der Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns liegt mit Blick auf die im August
2017 erfolgte Anmeldung (act. II 1) sowie im Lichte der ab 8. Februar 2017 attestierten
Arbeitsunfähigkeit (act. II 6.2, S. 1 f. und 4 f.) im Februar 2018 (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG
i.V.m. Art. 29 Abs. 1 IVG). Auf diesen Zeitpunkt hin ist der Einkommensvergleich
vorzunehmen. 4.4 Die Beschwerdeführerin arbeitete zuletzt seit Mai 2007 in einem
80%-Pensum als … im … für das B.________ (act. II 19). Diese Stelle wurde ihr durch die
Arbeitgeberin per 30. November 2017 «aus betriebli- chen Gründen» gekündigt (act. II 19,
S. 1 und 10). Ob die Kündigung tatsächlich aus invaliditätsfremden Gründen erfolgte,
erscheint angesichts der gesundheitlichen Situation der Beschwerdeführerin fraglich. Die
Be- schwerdegegnerin hat für die Festlegung des Valideneinkommens deshalb zutreffend
auf das dort erzielte Einkommen abgestellt. Wie nachfolgend dargelegt wird, resultiert
jedoch selbst dann kein rentenbegründender Inva- liditätsgrad, wenn das
Valideneinkommen zu Gunsten der Beschwerdefüh- rerin gestützt auf Tabellenlöhne
ermittelt wird. Ausgehend von der Tabelle TA1_tirage_skill_level der LSE 2016 (die LSE
2018 war im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung noch nicht publiziert; BGE 143 V 295
E. 2.3 S. 297; Entscheid des BGer vom 27. November 2019, 8C_64/2019, E. 6.2.1),
monatlicher Bruttolohn (Zentralwert) nach Wirtschaftszweigen, Frauen, Ziffer 86-88
(Gesundheits- und Sozialwesen), Kompetenzniveau 2 (Praktische Tätigkeiten wie
Verkauf/Pflege/Datenverarbeitung und Adminis- tration/Bedienen von Maschinen und



elektronischen Geräten/Sicherheitsdienst/Fahrdienst), und unter Berücksichtigung der be-
triebsüblichen Wochenarbeitszeit sowie der Nominallohnentwicklung resul- tiert ein
Valideneinkommen von Fr. 64'723.50 (Fr. 5'156.-- x 12 / 40 x 41.6 [BFS, betriebsübliche
Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen, Ziff. 86-88, 2018] / 102.5 x 103.1 [BFS, Tabelle
T1.2.10, Nominallohnindex 2011-2019, Frauen, Ziff. 86-88, 2016 bzw. 2018]) für ein
Vollpensum (vgl. E. 2.3 hier- vor). 4.5 Da die Beschwerdeführerin seit der Kündigung ihres
Arbeitsverhält- nisses per November 2017 keiner Arbeit mehr nachgeht und damit ihre aus
medizinisch-theoretischer Sicht zumutbare Leistung (vgl. E. 3.4 hiervor) nicht ausschöpft,
ist das Invalideneinkommen ebenfalls anhand eines LSE-
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Tabellenlohnes zu bestimmen (vgl. E. 4.2.2 hiervor). Gestützt auf die Ta- belle
TA1_tirage_skill_level der LSE 2016, monatlicher Bruttolohn (Zen- tralwert) nach
Wirtschaftszweigen, Frauen, Total, Kompetenzniveau 1 (Ein- fache Tätigkeiten
körperlicher oder handwerklicher Art), und unter Berück- sichtigung der betriebsüblichen
Wochenarbeitszeit, der Nominallohnent- wicklung sowie der ärztlich festgestellten
zumutbaren vollen Arbeitsfähig- keit in einer angepassten Tätigkeit (vgl. E. 3.4 hiervor)
ergibt sich ein Inva- lideneinkommen von Fr. 55'049.-- (Fr. 4'363.-- x 12 / 40 x 41.7 [BFS,
be- triebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen, Total, 2018] / 105.0 x 105.9
[BFS, Tabelle T1.2.10, Nominallohnindex 2011-2019, Frauen, Total, 2016 bzw. 2018]). Da
die medizinischen Einschränkungen bereits im Rahmen des Zumutbar- keitsprofils
berücksichtigt worden sind, ist ein behinderungsbedingter Ab- zug nicht vorzunehmen
(Entscheid des BGer vom 5. Juli 2011, 8C_261/2011, E. 7.3). Zwar sind der
Beschwerdeführerin nur noch leichte und wechselbelastende Tätigkeiten zumutbar, wobei
zusätzlich Einschrän- kungen in Bezug auf die LWS bestehen (vgl. E. 3.4 hiervor), doch
stellt dies noch keinen Grund für einen Abzug dar (vgl. das diesbezüglich ähnliche
Zumutbarkeitsprofil im Entscheid vom 15. Juli 2020, 8C_151/2020, E. 6.2). Weiter ist
festzustellen, dass auch keine invaliditätsfremden Gründe für einen Abzug vom
Tabellenlohn vorliegen (Schweizer Bürgerin, im hier massgebenden Zeitpunkt 45 Jahre alt
[act. II 2, S. 1]; vgl. E. 4.1.2 hiervor). 4.6 Zusammenfassend resultiert bei einem
Valideneinkommen von Fr. 64'723.50 und einem Invalideneinkommen von Fr. 55'049.--
eine Ein- kommenseinbusse von Fr. 9'674.50, was einem Invaliditätsgrad von rund 15%
bzw. gewichtet 12% (80% Erwerb) entspricht. Bei dieser Ausgangslage durfte die
Beschwerdegegnerin auf die Durch- führung einer Abklärung im Haushalt verzichten, da
selbst bei einer nicht anzunehmenden vollständigen Einschränkung (100%) von gewichtet
20% (20% Aufgabenbereich) kein rentenbegründender Invaliditätsgrad resultie- ren würde
(vgl. E. 2.2 f. hiervor).
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Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung vom 8. Januar 2020 (act. II 78) nicht zu
beanstanden und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen. 5. 5.1 Zu prüfen bleibt der
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Auf Gesuch hin befreit die
Verwaltungsjustizbehörde eine Partei von den Kosten- und allfälligen Vorschuss- sowie
Sicherstellungspflichten, wenn die Partei nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und
ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 61 lit. f ATSG sowie Art. 111 Abs. 1
VR- PG; SVR 2011 IV Nr. 22 S. 61 E. 2, 2011 UV Nr. 6 S. 22 E. 6.1). Die
Beschwerdeführerin wird vom Sozialdienst unterstützt (act. IA 2 f.). Ihre Bedürftigkeit ist
damit ausgewiesen. Auch kann der Prozess nicht als von vornherein aussichtslos im Sinne



der bundesgerichtlichen Praxis bezeich- net werden (vgl. BGE 129 I 129 E. 2.3.1 S. 135,
122 I 267 E. 2b S. 271, je mit Hinweisen). Demnach ist der Beschwerdeführerin die
unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. 5.2 Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das
Beschwerdeverfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht in Streitigkeiten um die
Bewilligung oder Verweigerung von IV-Leistungen kostenpflichtig. Die Kosten sind nach
dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr.
1’000.-- festzulegen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende
Beschwerdefüh- rerin die Verfahrenskosten, gerichtlich bestimmt auf Fr. 800.--, grundsätz-
lich zu tragen (Art. 108 Abs. 1 VRPG). Aufgrund der gewährten unentgeltli- chen
Rechtspflege wird sie – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 113 VRPG
i.V.m. Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO;
SR 272) – jedoch von der Zah- lungspflicht befreit. 5.3 Bei vorliegendem
Verfahrensausgang besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung (Umkehrschluss
aus Art. 61 lit. g ATSG).
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Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen. 3. Die Verfahrenskosten von Fr.
800.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen
Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht
gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. 4. Es wird keine
Parteientschädigung zugesprochen. 5. Zu eröffnen (R): - A.________ - IV-Stelle Bern -
Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich
Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin:
Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der
schriftlichen Begrün- dung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern,
Beschwerde in öf- fentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff.
des Bun- desgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) ge-
führt werden.

E. 6
Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1)
i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes vom

E. 11
Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staats- anwaltschaft (GSOG;
BSG 161.1) Beschwerden gegen solche Entscheide. Die Beschwerdeführerin ist im
vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträ- gen nicht durchgedrungen, durch den
angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Aufhebung, weshalb sie
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Beschwerde befugt ist (Art. 59 ATSG). Die örtliche Zuständigkeit ist gegeben (Art. 69 Abs.
1 lit. a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR
831.20]). Da auch die Bestimmungen über Frist (Art. 60 ATSG) sowie Form (Art. 61 lit. b
ATSG; Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die
Verwal- tungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]) eingehalten sind, ist auf die Be- schwerde
einzutreten.
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